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Vernehmlassungen
Festtegung der Betreibungskreise

Festlegun g der Betrei bun gskreise, Stellu n gna h me der Gemei nde
Eglisau
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Ausgangslage und Erwägungen

Gemäss g 1 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum B-undesgesetz über SchuLdbetreibungen und

Konkurs (EG SchKG; LS 281) legt der Regierungsrat nach Anhörung der Gemeinden die Betrei-
bungskreise fest. Er berücksichtigt dabei insbesondere, dass die Betreibungsämter ihre Aufga-
ben in fachticher und betriebswirtschaftticher Hinsicht optimat erfülten können.

Die letzte umfussende Reorganisation des Zürcher Betreibungswesens fand 2010 statt. Im
Frühjahr 2024 wandte sich das Obergericht an den Regierungsrat und ersuchte darum, die Be-

treibungskreise hinsichtlich ihrer Grösse zu überprüfen. Das dem Obergericht angesiedelte Be-

treibungsinspektorat habe im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit festgestetlt, dass für die Si-
chersteltung einer quatitativ hochstehenden, fach- und termingerechten zwangsrechttichen

Voltstreckungstätigkeit eine Reduktion der AnzahI Betreibungskreise angebracht sei.

Mit Schreiben vom 21. November 2025 wurden die Gemeinden des Kantons Zürich zur Ste[-

lungnahme bezügtich der vorgesehenen Überprüfung der Betreibungskreise eingeladen. Der

Regierungsrat schtägt zwei Varianten vor, um die AnzahI der Betreibungskreise zu reduzieren.

Der Betreibungskreis Rafzerfel.d besteht aus der Sitzgemeinde Eglisau sowie den fi.inf An-
schlussgemeinden Gtattfelden, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und WiI ZH. Im Jahr 2010

wurden 2'648 Betreibungen angehoben. Im Jahr 2025 waren es deren 4'606, was einem Zu-

wachs von 74 % entspricht. Sowohl das Gemeindeamt als auch das Betreibungsinspektorat
nennen als Richtgrösse, dass mit einer Stelleneinheit von 100 '/obiszu 1'000 Betreibungsver-
fahren fach- und termingerecht bearbeitet werden können.

Der ahuell bewittigte SteLLenptan des Betreibungsamtes RafzerfeLd beträgt 470 o/o Stellenpro-
zente (bei rund 4'600 Betreibungen). Aufgrund diverser Verfahrensoptimierungen und der kon-
sequenten Umsetzung mehrerer Digitalisierungsprojekte sind davon aktuetl Ledigtich 470o/obe-
setzt. Es werden somit aktuel[ deutlich mehr Verfahren pro 100 o/o Stetleneinheit bearbeitet als

von der Fachaufsicht angedacht. Die Inspektionsberichte der letzten Jahre hietten durchge-
hend fest, dass sämtliche Geschäfte termingerecht behandelt und keine Pendenzen bestehen

würden. Fachtiche Unterstützungen seitens des Betreibungsinspektorates mussten seit Jahren

nicht erbracht werden.

Im Quervergteich ist das Betreibungsamt Rafzerfeld fachtich gut aufgeste[[t und hat nicht mit
dem genannten Fachkräftemangel zu kämpfen. 0b mit grösseren Strukturen dem Fachkräfte-

mangel besser begegnet werden kann, ist fragtich. Bereits heute zeigt sich, dass grössere Am-

ter tendenziell personatintensiver sind. Eine weitere Zentratisierung könnte den bestehenden
FachkräftemangeI daher eher verschärfen a[s entschärfen. Das Betreibungsamt Rafzerfetd steht
zudem finanziell auf gesunden Beinen.
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Bei einem Zusammenschluss mit dem Betreibungskreis Bütach (Variante I) resp. den Betrei-

bungskreisen Bütach und Embracherta[ (Variante II) würde eine loka[e Anlaufstette im Rafzer-

feld verloren gehen. Für die Bevölkerung hätte dies deuttich [ängere Anfahrtswege zur Folge.

Dieser Umstand hat in der Praxis Gewicht, da Kontakte mit den Betreibungsämtern häufig nicht

einmalig, sondern regelmässig wiederkehrend erfoLgen. Zudem können durch den persöntichen

Kontakt und den Kenntnissen der konkreten Lebensumstände uneinbringtiche Forderungen

vermieden und dadurch Unannehmtichkeiten und Kosten reduziert werden.

Die heutige Struktur mit den spezietlen Rahmenbedingungen im Rafzerfeld hat sich bewährt. In

einem Zusammenschtuss können keine Vorteite für die Vertragsgemeinden erkannt werden. Im

GegenteiI bietet der bestehende Betreibungskreis gar den Vortei[, dass er sich mit demjenigen

des Notariatskreises deckt und dieselben sechs Gemeinden umfasst.

il. Beschluss

7 Der Gemeinderat Eglisau dankt der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich für

die Getegenheit zur Stellungnahme. Er nimmt wie foLgt Steltung:

Der Gemeinderat Eglisau beantragt, dass auf eine Neufesttegung der Betreibungskreise zu ver-

zichten sei. Er lehnt sowohI Variante I als auch Variante II ab.

Begründung: Der Betreibungskreis Rafuerfeld kann seine Dienstleistungen in den heutigen

Strukturen betriebswirtschaftlich sowie fach- und termingerecht erbringen. Die grösseren Ein-

zugsgebiete führen zu längeren Wegen für die Betroffenen. Eine lokale Anlaufstetle ginge ver-

[oren.

Dieser BeschLuss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.

Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom April. im Verhandtungsauszug berichtet.

Mitteilung an

Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich (per E-Ma'i[ an kanzlei.gsji@ji.zh.ch)

Betreibungs- und Gemei ndeam man namt Rafrerfeld, Gemeindeamma nn (per E-Mai L)

Mitgl.ieder des Behördenausschusses Betreibungs- und Gemeindeammannamt RafzerfeLd (per E-

MaiL)

Vertragsgemeinden Gtattfelden, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen, WiI ZH (per E-MaiL an Ge-

meindeschreiber)

Dossier-Verantwortung: Lucas Mü[[er, Gemeindeschreiber

Gemeinderat Egtisau
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Lucas Mü[[er

Gem ei ndepräsident Gemei ndeschreiber

Versand: 27. Februar 2026
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